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Soll in Berlin ein totales Rauchverbot in Gaststätten 
gelten? 

Nach dem Erfolg in Bayern wird auch in Berlin ein totales Rauchverbot gefordert. 

 
Wir müssen draußen bleiben. Nach dem Erfolg der bayerischen Nichtraucher-Initiative droht möglicherweise auch in Berlin ein 
totales Rauchverbot in Gaststätten. - FOTO: DAVIDS 

Nach dem erfolgreichen Volksentscheid in Bayern für ein striktes Rauchverbot in der 
Gastronomie machte Johannes Spatz, Sprecher des Forums Rauchfrei, „Luftsprünge“, wie er 
sagt. Die Nichtraucherinitiativen fühlen sich bestätigt und wollen in Berlin eine 
Volksinitiative starten. „Neben gesundheitlichen Folgen ist Rauchen keine Frage der 
individuellen Freiheit. Die Politik muss Rahmenbedingungen setzen, damit das Nichtrauchen 
gesellschaftliche Normalität wird“, sagt Spatz. 

Der Senat hat angekündigt, kein totales Rauchverbot auszusprechen. Innensenator Ehrhart 
Körting (SPD) verwies auf die „individuelle Freiheit des Einzelnen“, zur Zigarette zu greifen. 
Der Argumentation kann Spatz nicht folgen. Ein Individuum dürfe keine Körperverletzung 
begehen. Kinder, Nichtraucher oder Beschäftigte in der Gastronomie könnten sich gegen das 
Passivrauchen nicht wehren. 

27,2 Prozent der Berliner über 15 Jahre greifen regelmäßig zur Zigarette. Damit liegt die Stadt 
bundesweit an der Spitze. Eine traurige Bilanz hat Berlin auch bei der Häufigkeit von 
Lungenkrebs aufzuweisen. Berlin weist laut Krebsregister in Ostdeutschland mit die höchsten 
Neuerkrankungsraten auf. Im Jahr 2006 waren das 2162 Neuerkrankungen, 1800 Berliner 
starben an Lungenkrebs. 840 bis 1260 Todesfälle wären Experten zufolge durch Nichtrauchen 
vermeidbar gewesen. 

Bis auf die Grünen lehnen alle Parteien einen strikteren Nichtraucherschutz in Berlin ab. Nach 
dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2008, das Ausnahmen für Raucher in der 
Gastronomie zulässt, hat Berlin sein Nichtraucherschutzgesetz novelliert. Seitdem darf in 



Einraumkneipen unter 75 Quadratmetern, die als Rauchergaststätten gekennzeichnet sind, 
nicht über einen abgetrennten Nebenraum verfügen und in denen nur über 18-Jährige Zutritt 
haben, geraucht werden. Gesundheitssenatorin Katrin Lompscher (Linke), SPD, FDP und 
CDU nennen diese Regelung „verfassungskonform“ und sehen keinen Grund, ein absolutes 
Rauchverbot auszusprechen. 

Seit Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzes im Mai 2009 wurden 636 
Rauchergaststätten von insgesamt 13 000 Restaurants, Cafés und Bars in Berlin gemeldet. Die 
Ordnungsämter kontrollieren sehr unterschiedlich, ob das Gesetz eingehalten wird. In 
Friedrichshain-Kreuzberg mit etwa 4000 Kneipen gibt es ein dreiköpfiges Jugend- und 
Nichtraucherschutz-Interventionsteam, das pro Monat 350 bis 500 Kontrollen macht. Laut 
Ordnungsamtsleiter Joachim Wenz wurden im vergangenen Jahr 170 Bußgeldbescheide, in 
diesem Jahr bisher 70 ausgesprochen. Gegen Raucher können Strafen bis zu 35 Euro verhängt 
werden, Wirte müssen bei Verstößen ab 200 Euro zahlen. In Neukölln dagegen wird gar nicht 
kontrolliert, weil laut Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) dafür kein Personal 
vorhanden ist. Und Stadtrat Marc Schulte (SPD) aus Charlottenburg-Wilmersdorf sagt, dass 
nur bei Beschwerden kontrolliert wird. 

Die Ordnungsämter betonen, dass die Wirte in der Regel einsichtig sind. Für die 
Nichtraucher-Aktivisten aber geht es um den Arbeitsschutz der Mitarbeiter in der 
Gastronomie, den sie als nicht gegeben ansehen. Das Forum Rauchfrei und der 
Nichtraucherschutzbund wollen deshalb mit einer Volksinitiative, für die 20 000 Stimmen 
benötigt werden, die Politik in Berlin während des Wahlkampfs unter Druck setzen. Bei 
einem Erfolg muss sich das Abgeordnetenhaus mit dem Thema befassen, Gesetzeskraft hat 
eine Initiative dagegen nicht. 

Vor zwei Monaten jedoch hat sich im Bundestag eine Parlamentariergruppe namens 
„Ni(e)kotin“ gebildet, die überfraktionell versucht, ein Bundesgesetz einzuführen. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete Lothar Binding fordert neben anderen Politikern ein „absolutes 
Rauchverbot in öffentlich zugänglichen Räumen“. Noch gibt es für eine bundesweite 
Regelung aber keine Mehrheiten.  


